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RS OGH 1972/11/7 8Ob160/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1972

Norm

ABGB §34

AußStrG §23 Abs2

Rechtssatz

Nach österreichischem internationalen Privatrecht ist ein Testament oder Kodizill formgültig errichtet, wenn die

Vorschriften jener Rechtsordnung eingehalten wurden, die nach dem Heimatrecht des Erblassers zur Zeit der

Errichtung oder im Zeitpunkte seines Todes oder am Orte der Errichtung maßgebend sind (vgl Köhler,IPR 139; Bolla,IPR

76). Derselbe Grundsatz gilt auch im ungarischen internationalen Privatrecht (vgl Reczei,IPR 416; Köhler, Erbschaften

im Auslande 125).
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